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Neuordnung Verfahrensmechaniker/in Glastechnik 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantragen wir in Abstimmung mit den Spitzenorganisationen und beteiligten Fachverbän-

den der Wirtschaft und der zuständigen Fachgewerkschaft die Neuordnung o. g. Ausbildungsberufs. 

Der im Jahr 2000 neu geordnete Beruf des Verfahrensmechanikers/der Verfahrensmechanikerin 

Glastechnik hat sich seit der Neuordnung zunehmend in Richtung Prozesssteuerung entwickelt. In-

folgedessen erscheinen die mechatronischen Ausbildungsinhalte im Vergleich zur Prozesssteue-

rung unverhältnismäßig übergewichtet. In der Praxis kommt es darauf an, den Prozess der Glasher-

stellung zu steuern, Störungen und Produktfehler zu analysieren und entsprechende Gegenmaß-

nahmen einzuleiten. Hinzu kommt, dass einige Ausbildungsinhalte (insbesondere im Bereich Elekt-

rotechnik) in der Praxis mittlerweile nicht mehr durch Verfahrensmechaniker/innen ausgeführt wer-

den oder nicht mehr von diesen ausgeführt werden dürfen. Aus diesen Gründen beantragen wir den 

Beruf neu zu ordnen, um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen und um eine qualitativ hoch-

wertige Ausbildung weiterhin sicherstellen zu können. 

Das Berufsbild wird überwiegend in Industrieunternehmen ausgebildet, die Hohlglas, Flachglas und 

teilweise weitere Glasprodukte erzeugen. Hierbei handelt es sich sowohl um mittelständische Unter-

nehmen als auch um Betriebe in Konzernstrukturen. Da im Berufsbild die Bedeutung der Prozess-

steuerung deutlich zunimmt, muss im Rahmen der Ausbildung auch stärker auf die Produktionspro-

zesse eingegangen werden, die sich zwischen Hohlglas und Flachglas maßgeblich unterscheiden. 

Deshalb ist im Rahmen einer Neuordnung auch eine Differenzierung über Einsatzgebiete notwen-

dig. 

  



- 2 - 

Die Handlungskompetenzen im Qualifikationskatalog sind durch Unterpunkte ergänzt, um: 

1. aufzuzeigen, welche Berufsbildpositionen zu vertiefen/zu kürzen sind. 

2. Anhalts- und Diskussionspunkte für die Sachverständigen zu geben, um ein gemeinsames Ver-

ständnis von Mindestanforderungen zu formulieren. 

3. Hinweise für die Umsetzungshilfen zu geben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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